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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 

Nr. 2186/J betreffend die Autobahnumfahrung Klagenfurt, welche 

die Abgeordneten Dr. Haider, Haupt und Huber am 25. Mai 1988 

an mich richteten, beehre ich mich wie folgt Stellung zu neh

men: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Nach der vom Nationalrat am 8. Juni 1988 beschlossenen ASFINAG·

Novelle 1988 stehen 7 Milliarden Schilling für die Großbauvor

haben A 2 Umfahrung Klagenfurt, A 4 Fischamend/West - Parndorf, 

A 9 Schoberpaß und A 23 Südosttangente Wien Kaisermühlen - Hirsch

stetten sowie B 311 Umfahrung Zell/See und B 311/B 312 Umfahrung 

Lofer zur Verfügung. Die in der ASFINAG-Novelle 1988 enthaltene 

Ermächtigung an den Bund zur Übertragung dieser angeführten Strek

k~n an bestimmte Straßensondergesellschaften erfolgt durch Ver

ordnungen, die von mir im Einvernehmen mit dem Herrn Bundesmini

ster für Finanzen nach den im Gesetz näher geregelten Vorausset

zungen, insbesondere der Deckung im Haftungsrahmen, erlassen wer

den. Die Verordnungen haben nach dem Gesetz auch einen Bauzeit

und Kostenrahmen zu enthalten. Dieser wird derzeit in meinem Res~ 

sort im Kontakt mit den betroffenen Straßensondergesellschaften 

erstellt. 
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Ohne derzeit noch eine konkrete Aufgliederung im einzelnen ge

ben zu können, kann ich durchaus zusagen, daß die Sonderfinan

zierung durch die ASFINAG-Novelle 1988 den verkehrswirksamen 

Abschluß des Baues der angeführten Straßenstrecken, damit auch 

der Umfahrung Klagenfurt, ermöglichen wird. 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

Seitens der Tauernautobahn AG, an die die Planung und Herstel

lung der Umfahrung Klagenfurt der A 2 übertragen wird, wurde 

mir versichert, daß alles daran gesetzt wird, die Unterlagen 

so rechtzeitig meinem Ressort vorzulegen, daß - sofern'. sich 

keine besonderen Schwierigkeiten ergeben - die Trassenverord

nung nach § 4 Bundesstraßengesetz für die Umfahrung Klagenfurt 

der A 2 noch heuer fertiggestellt werden kann. 

Zu Punkt 3 der Anfrage: 

Auch bezüglich der Grundeinlösungsverhandl ngen wurde mir sei

tens der Tauernau~obahn_ AG versichert, daß 

wird, um einen Baubeginn noch im Herbst 19 
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